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RESOLUTION VON "STATTHALTER[WALTER] BALDEGER[=BALDEGGER] UND
EIN [ER] GANZE[N] [URNER] LANDTSGMEIND ZUO ALTORFF UFF
DEM RATHHUS. . . VERSAMPT" WEGEN DES FRANZ. AUFBRUCH¬
BEGEHRENS FUER BUENDEN

ftAls dan . . . Her Herzog [ Henri I ] von R o h a n Jhr . . . König ! . Mt.

[Ludwig  XIII . ] us Franckrich Extraordinari Ambasador und Kriegsgeneral

Jn Pündten Jn Namen . . . Jhr allerchristl . Mt . unsers . . . Pundtsgnosen von den

gmeinen drizeohen orten 2000 man Jn zwei Regiment [ eines von den kath . und

das andere von den neugl . Orten ] getheilt Crafft Jhr Allerchristl . Mt . .vor

disem uns überschikhten Credenztschreiben ] zuo schuz und schirm unser G. L . E.

und P . zu Pünten verwichnen tagen begert 3 und demnach den 8 . dis lauffenden
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Monats durch Jhro Dolmetschen Junkern [ Jacques de S t a v a y - ] . . . Molon-

ding [ - M ollondin, Secrétaire - Interprète ] zuo Baden [ an der Jahrrech-
2

nung ] vor den Herren gsandten um Antwurt anhalten lasen , deswegen dan dise

gemeind angesechen.

Und wan nun . . . [ das vom] Herzog von Rohan under dem 24 . verwichnen monüts

Junii an uns abgangen schriben abgelesen worden und darin verstanden das di-

ser uffbruch Jn höchst gemelt allerchristl . Mt . namen und Costen , allein zuo

schuz und schirm unser G. L . E . und P . zu Pünten begert wird und die Sachen be¬

schaffner dingen wol Erduret hatt man solches begeren aller bilichkheit ge¬

mäss befunden und desetwägen den An uns begerten uffbruch für unser orths

stim höchst gedacht Jhr königl . Mt . zuo Ehren und zuo schuz und schirm unser

G. L . E . und P . und sälbiger Jnhabenden landen , so wit sich unser zuosamen ha¬

bende Pündtnuss Erstrekt begünstiget und Einheligklich verwiliget , mit diserm

unserem verstand und zuothun , das solchen gemelten unseren E . und P . nit zu¬

wider sie unser Volk wider Jemands so mit uns verpündt gebrucht würde.

Demnach dan auch . . . Herzog von Rohan durch Ein verschinen Zit an uns abgang-

nes schriben krafft der Neutralitet vermant unsere Pass verschlosen zuo hal¬

ten , diewil aber dismals auch zuovor an uns nüzit begärt worden lasendt wir

Es dabi bewenden und wellen die händ offen behalten künfftiger Zit wan Etwas

an uns möchte begert würden [ den Durchzug ] zuo bewiligen old zuo beschliesen

nach unserem gefalen und gestaltsame der Sachen.

Dritens so dan glicher gestalt verschiner tagen von Jhr Keyserlichen Mt.

[Ferdinand  II . ] . . . Ein uffbruch krafft Erbeinung zuo schuz und schirm

des heiligen Römischen Richs begert worden . Und diewil wir uns für Ein glid

des Richs Erkönen lasen wir uns us fürgewendten gründen und Ursachen disen

An uns begerten uffbruch wan mertheils der Catolischen orten darinn verwili-

gendt nit zuowider sein , wil aber zu Angedütem keyserl . schriben wir nit ver¬

stört könen was für Ein oberster disem Volk Comandieren und wie solches würde

gebrucht und bezalt würden , deswägen die Erloubnus dessen für Ein landtrath

geschlagen mit welchem man Capitulieren und Eidtgnosische obersten und haupt-

lüt fürschlagen solle , welcher alsdan Crafft gägenwirdiger landtsgmeind nach

dem si die Sachen beschaffen find soi gwalt haben darin zuo wiligen oder ab-

zuoschlag en" .

1 ) vgl . EA V 2 , 757 e . Einer der Zuger Tagsatzungsgesandten war Beat II.
Zurlauben.

Kopie , von Johann Kaspar C e b e r g AH 64 , 33 - 34
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